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2) Nachdem der Capitaine Müller auf sein unterthänigsies Ansuchen, seinen Abschied erhalte».
 So können sich alle diejenigen, so an denselben was zu fordern haben, in Termino Donnerstag
den 2oten Junii a. c. bey meinem hochlöbl. Regiment dahier einfinden und solche liquidiren. Cas
sel den 28. May 1776. von Gchlotheim, General-Lieut.

z) Nachdem.aus der bisherigen Untersuchung des Vermögens und Schuldenstatus der Frau Wit
wen Oberschultheiß Knyrimin dahier in Ziegenhain sich ergeben, daß letztere die Schulden jenes
 deren Vermögen weit übersteigen, mithin der Concurs-Proceß sofort erkannt, und zur Liquida

 tion eine Tagfahrr auf Dienstag den idteu Julii nächstkünftig anberahmt worden; als wird sol
 ches allen und jeden sowohl bekannten als unbekannten Gläubigern besagter Frau Witwe Ober-
Schultheiß Knyrimin zu dem Ende von Commißionswegen hiermit bekannt gemacht, um in dem
««bestimmten Termin Vormittags zu gewöhnlicher Zeit auf hiesigem Oberamte entweder selbst
oder durch genügsame Bevollmächtigte instruet zu erscheinen, und ihre Schuldforderungeu der
Proceß-Ordnung gemäß zu liquidiren , oder in dessen Entstehung sich gewiß zu gewärtigen, daß
sie hierunter ohne Nachsicht praclndirt und von diesem Concurs gantzlich abgewiesen werden sol
len; wornach sich also ein jeder, den es angehet zu achten wissen wird. Iiegenhain den 7ten
May 1776. Vig. Commissionis, D M. Bode»

4) Der Cammerherr Herr Grafv. Welderen macht hierdurch bekannt, daß, nachdem ihm die gebetene
Diensterlassung gnädigst zugestanden worden, und er von hier abzureisen gesonnen, alle dieMi-

 ge, welche rechtsgegründete Forderungen an ihme zu haben vermehrten, sich » dato binnen 14
Tagen bey dem Herrn Hof-Secretario Fenner melden sollen. Cassel den 29. May 1776.

5 ) Nachdeme der Secretarius Eberhardt ohnlangst mit tod abgegangen und die über des
sen Erben bestellte Curatores declariret haben, die Eberhardtische Erbschaft anders nicht als tul,
bcneñcio Legis &lt;k inventarii atijutreteu, mithin erböthig sind , die vorhandene Schulden, m so
weit die Kräfte des bereits gerichtlich aufgestellten Inventarii reichen, praevia tamen Liquidatio
ns, abzuführen; fo haben wir terminum peremtorium auf Dienstag den 23ten Julii h. a. anbe
raumet, in welchem alle diejenigen, so an gedachter Eberha.dtischen Nachlassenschafi sit ex quo-
etmque capite, einigen Anspruch zu haben vermeinen, auf Fürstlicher Canzley dahier gehörig er
scheinen, ihre Forderungen so gewiß angeben und verrñciren als wiedrigen Falles gewärtige»
 sollen, daß sie damit werben pracludiret und von der Erbschaftsmaffa gänzlich abgewiesen wer

 den. Rotenberg den iz.'May 1776. 8. H Canzley dasclbft.
4) Nachdem die in Sachen des verstorbenen Amtmanns George Wilhelm Reiters zu Wittmarshof,

nachgelassenen Gläubigern, Imploranten, gegen den in dessen Concurssache bestellten curatorem
tuassæ und contradictorem, Jmploraten, abgefaste vorläufige Classifications-Urtheil densamtlichen
Gläubigern bereits in Termino den 12. April 1774. zur Einsicht vorgeleget worden , der darauf
zwischen dem Mitglanbiger Hofcammerrath Bernhard Lüder Uckermann zu Wannfried und de»
übrigen in der gedachten vorläufigen Classisications-Urtheil benahmten Creditoribus chirographa
 riis simplicibus in puncto praelationis entstandene Streit aucíj nunmehro rechtskräftig entschieden
ist; als wird Terminus zur Publication der würklichen Classifications-Urtheil auf Dienstag den
 2Zten Inn. 2. e sub praejudicio dergcstalten bestimmet, daß alsdann sämtliche Gläubigere entwe
 der in Person, oder durch hinlänglich Bevollmächtigte, des Vormittags in Fürstlicher Canzley er-

 scheuten, und die Publication der Urtheil anhören, wiedrigen Falls gewärtigen sollen, daß dcno
 voch damit fortgefahren werde. Rotenberg den 1. May 1776. 8. H.A, Canzley das.

Verkauf - Sachen.

r) Demnach in dem zmch öffentlichen Verkauf der Wittib Weymarin auf hiesiger Oberneustabt m
der Frankfurter Straße zwischen dem Fenstermacher Höckell und O.uartier-Commissario Bröckell-
rvann gelegenen Behausung angesetzt gewesenem Termino 3600 Rthlr. zwar gebotten, vorkom-
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